


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 116/1 der Stadt Neuss

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 09.04.1999 Es gilt die BauNVO 1990

Von den gemäß § 7 (2) 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) allgemein zulässigen Einzelhandels-
betrieben und Vergnügungsstätten sind gemäß § 1 (5 und 9) BauNVO ausgeschlossen:

Stehimbisse, die nicht im Zusammenhang mit einer Verkaufstätte oder einer Gaststätte stehen, Sex-
Shops, Spielhallen, Sex-Kinos, Peep-Shows, Striptease-Shows, Eros-Center und Dirnenunterkünfte.




